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2. Begründung

Die Voraussetzungen für die Ausführungsanordnung nach § 61 des

Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S.

546) liegen vor.

Die Beteiligten sind am 27.07.2021 über den Flurbereinigungsplan gehört worden. 

Die Regelungen in den Plannachträgen wurden einvernehmlich vereinbart.  

Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest, da die Widersprüche gütlich 

geregelt wurden. 

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim
Landratsamt Heilbronn, Sitz: Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn eingelegt
werden.

gez. Krüger D.S.
Amtsleiterin 
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